
Wenn unsere Wissenschaftler mehr Anklagen und 
Urteile durchsehen, wenn sie häufiger Verhandlungen 
besuchen werden, dann werden sie auch in stärkerem 
Maße erkennen, welche Fragen klärungsbedürftig sind, 
dann werden sie in ihren Erörterungen mehr der

Praxis gerecht werden und werden auch durchweg eine 
Sprache sprechen, deren sich Richter, Staatsanwälte 
und Rechtsanwälte in allen Situationen bedienen 
können. Und der Dank der Praktiker wird den Wissen
schaftlern gewiß sein.

R e c h t  u n d  J u s t i z  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k

Die „vertraulichen Gewährsleute“ der westdeutschen Strafjustiz
Unter der Rubrik „Nachrichten ohne Politik“ wird in 

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung1) folgender Fall 
geschildert: Der Polizeichef von Offenbach veranlaßte 
die Kriminalpolizei in Kehl auf Grund von Anschul
digungen eines „Gewährsmannes“ Ermittlungen gegen 
ein siebzehnjähriges Mädchen einzuleiten, da diese 
sich einer Abtreibung schuldig gemacht habe. Die 
Untersuchung beim Amtsarzt ergab jedoch, daß das 
Mädchen noch unberührt war. Da der „Gewährsmann“ 
von der Polizei nicht preisgegeben wurde, konnte die 
Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen 
falscher Anschuldigung nicht durchführen. Der Vater 
des Mädchens erhob daraufhin Privatklage gegen den 
Polizeichef. Diese wurde abgewiesen, da über den „Ge
währsmann“ keine „Klarheit“ zu schaffen war. Der 
Privatkläger hatte die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Dieser Fall sollte bei jedem rechtlich denkenden 
Menschen Empörung hervorrufen. Doch im westdeut
schen „Rechtsstaat“ weiß man auch für derartige Dinge 
eine „Rechtfertigung“ zu finden. Der Bundesanwalt Dr. 
K o h l h a a s  stellt zur Frage der „Zulässigkeit, Brauch
barkeit und Preisgabe vertraulicher Gewährsleute im 
Strafverfahren“1 2) fest, daß das Legalitätsprinzip der 
Staatsanwaltschaft die Pflicht auferlegt, „auch Ver
dachtsgründen nachzugehen, die an sich anonym oder 
aus düsterer Quelle herangetragen werden . . Die 
richterliche Aufklärungspflicht müsse dahin wirken, 
auch in ungeklärte Fragen Licht zu bringen, „da das 
Interesse an- der Aufklärung von Straftaten u. U. die 
Berücksichtigung auch ausgesprochen dunkler Existen
zen in Abwägung zu dem auf dem Spiele stehenden 
höheren Werte fordern kann“. Aus Gründen dieser 
„höheren Werte“ (!?) „sehen sich Staatsanwaltschaft 
und Polizei mitunter im allgemeinen öffentlichen Inter
esse veranlaßt, ihre Verbindungsmänner nicht preis
zugeben“.

Diese Praktiken konstatiert Kohlhaas — ein Mitar
beiter der Obersten Bundesanwaltschaft —, ohne auch 
nur den geringsten Versuch zu unternehmen, sie mit 
„wissenschaftlichen Argumenten“ zu rechtfertigen. Er 
nimmt sie als Tatsache hin und untersucht erstens, wie 
die „Mitteilungen“ dieser „Gewährsleute“ im Straf
prozeß verwertet werden können, und zweitens, was zu 
tun ist, um sie nicht der Öffentlichkeit „preiszugeben“.

Kohlhaas stellt zunächst nochmals fest, es müsse hin
genommen werden, „daß es V-Männer, untergetauchte 
Polizeibeamte, Agenten, Doppelagenten usw. gibt. Ihre 
Preisgabe in einem Strafprozeß würde u. U. ein ganzes 
Netz der Gegenabwehr bloßlegen und somit den müh
sam aufgebauten Apparat lahmlegen“. Daher sei es 
begreiflich, „daß die Staatsorgane, wenn sie schon nicht 
auf die . . . Zeugen vom Hörensagen verzichten wollen, 
sich gegen die Preisgabe derselben zur Wehr setzen“.

Vor Gericht kann man diese Spitzel „natürlich“ nicht 
vernehmen lassen. Darum haben die Polizeibeamten, 
welche die Aussagen der Spitzel aufgenommen haben, 
als „Zeugen vom Hörensagen“ zu fungieren. Nach Kohl
haas ist durch die westdeutsche Rechtsprechungspraxis 
das Problem des Zeugen vom Hörensagen „eindeutig 
dahin entschieden, daß seine Vernehmung zulässig 
ist“3). Das Gericht soll nicht verpflichtet sein, den un
mittelbaren Gewährsmann — Kohlhaas umschreibt sie 
als „auf politischem Gebiet mit starken Schattenseiten 
behaftet“ oder als „dunkle Existenzen“ oder „düstere 
Quellen“ — selbst zu hören, wenn es dem Zeugen vom

1) Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. März 1957 (Nr. 53) 
S. 6.

2) Juristische Rundschau 1957 Heft 2 S. 41 ff.
3) BGH St 6, 209; vgl. auch Marga Schindler in NJ 1955

S. 307 ff.

Hörensagen glaubt und aus dessen Aussagen auch den 
Eindruck gewinnt, daß das von ihm Vermittelte eben
falls der Wahrheit entspreche.

Diese Feststellungen Kohlhaas’ widersprechen dem 
ersten Satz des § 250 der westdeutschen StPO, der fol
gendermaßen lautet: „Beruht der Beweis einer Tatsache 
auf der Wahrnehmung einer Person, so ist d i e s e  in 
der Hauptverhandlung zu vernehmen.“ Ausnahmen 
sind nach § 251 StPO nur insoweit zulässig, als in be
stimmten, ausschließlich festgelegten Fällen die Ver
nehmung durch Verlesung der Niederschrift über eine 
frühere richterliche Vernehmung ersetzt werden darf. 
Diese Bestimmungen schließen eindeutig die Verneh
mung von „Zeugen vom Hörensagen“ aus. Nur eine 
solche Auslegung des Gesetzes entspricht der westdeut
schen Rechtsstaatlichkeit. Wenn Kohlhaas und manche 
westdeutsche Richter das nicht anerkennen wollen, 
dann handeln sie entgegen dem auch in der westdeut
schen StPO anerkannten Grundsatz der Unmittelbar
keit der Beweisaufnahme.

Doch hören wir weiter, was Kohlhaas, nachdem er 
die Zulässigkeit der Verwendung von Spitzeln und die 
Einführung ihrer „Ermittlungen“ in das Strafverfahren 
bejaht hat, über deren Zuverlässigkeit zu sagen hat. 
In der „normalen Kriminalität“ möchte sich Kohlhaas 
auf die Zuverlässigkeit der „Gewährsleute“ nicht ver
lassen, „wogegen man diese in den Zentralen der . . . 
Spionage- und Hochverratsbekämpfung voraussetzen 
darf“. Die westdeutschen Rechtsanwälte Dr. A m m a n n  
und Dr. P o s s e r ,  die diese Dinge aus unmittelbarer 
Anschauung kennen, sind da allerdings anderer 
Meinung:

„Inzwischen (im Laufe des Jahres 1956 — H. R.) hat 
sich immer deutlicher gezeigt, welche verhängnis
volle Rolle die von politischer Polizei, Verfassungs
schutzämtern und Geheimdiensten aller Art in die 
sog. Tarnorganisationen entsandten V - L e u t e  
spielen. Da sie für ihre Berichte honoriert werden, 
neigen sie dazu, entweder aufzubauschen oder 
durch eigenes aktives Handeln erst die Grundlage 
für ,besondere Vorkommnisse' zu schaffen ... In 
den meisten politischen Prozessen begegnet man 
skrupellosen A g e n t e n ,  die oft sogar die Rolle 
des Anstifters gespielt haben.“4)

Am Ende muß Kohlhaas noch eine Klippe umschiffen. 
Da die Angaben eines solchen Spitzels völlig aus der 
Luft gegriffen sein können, muß damit gerechnet wer
den, daß der durch diese Angaben Belastete Anzeige 
wegen falscher Anschuldigung erstattet. Geht eine der
artige Anzeige ein, so hat es der Staatsanwalt bzw. das 
Gericht nach Kohlhaas zu respektieren, daß die betref
fenden Dienststellen der Spitzel im Rahmen des § 54 
der> westdeutschen StPO, der die Aussagegenehmigung 
regelt, jegliche Auskunft über den Spitzel verweigern; 
denn Nachforschungen dürften „nicht über das 
Schweigerecht des § 54 StPO hinausgreifen, da sonst auf 
dem Umweg über Anzeigen gegen Unbekannt wegen 
falscher Anschuldigung . . . jede vertrauliche Aus
kunftsperson preisgegeben werden müßte“. Damit hat 
Bundesanwalt Kohlhaas den Weg gewiesen, wie das 
Unrecht gegen das Recht zu schützen ist; denn aus § 54 
StPO läßt es sich nicht herleiten, daß auf Grund der 
Schweigepflicht derartige Spitzel vor der Verfolgung 
wegen strafbarer Handlungen geschützt werden.

HORST RICHTER,
Deutsches Institut für Rechtswissenschaft

4) 2. Denkschrift über Probleme der Justiz ln politischen Straf
sachen, Heidelberg 1957; vgl. auch die Besprechung von Noack 
in NJ 1957 S. 206.
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